
Aufgrund des § 3 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 
(GVOBL. S. 122), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
07.09.2020 (GOVBl S. 514), der §§ 4 und 17 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.02.2003 (GVOBI  S. 57),  der §§ 1 und 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung 
vom 13.11.2019 (GVOBI  S. 425) und der §§ 44 und 111 des Lan-
deswassergesetzes vom 13.11.2019 (GVOBI S. 425) erlässt der 
Abwasserzweckverband Sylt nach Beschlussfassung durch die Ver-
bandsversammlung am 05.12.2023 folgende 
 

 
Satzung  

über die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 
 

§ 1 Allgemeines 
 
1. Der Abwasserzweckverband Sylt (AZV) betreibt in seinem Ver-

bandsgebiet die unschädliche Beseitigung des Schmutzwas-
sers aus Grundstücksabwasseranlagen als öffentliche Einrich-
tung (dezentrale Schmutzwasserbeseitigung). Grundstücksab-
wasseranlagen sind 3-Kammer-Ausfaulgruben und vollbiologi-
sche Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) sowie abflusslose 
Gruben. Das Verbandsgebiet umfasst die Gemeinde Sylt, die 
Gemeinde List sowie die Gemeinde Hörnum. 

 
2. Die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung umfasst das Ein-

sammeln und Abfahren des in Hauskläranlagen anfallenden 
Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten 
Schmutzwassers und die Einleitung und Behandlung in Abwas-
seranlagen. 

 
3. Der AZV schafft die Einrichtungen für die Schmutzwasserbesei-

tigung nach Absatz 2. 
 
4. Der Abwasserzweckverband bedient sich zur Erfüllung seiner 

Aufgaben der Energieversorgung Sylt GmbH als beauftragtem 
Dritten. Diese kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Anlagen und 
Einrichtungen Dritter in Anspruch nehmen oder Dritte mit der 
Durchführung beauftragen. 

 
5. Zu den Abwasseranlagen gehören auch die von Dritten errich-

teten und unterhaltenen Anlagen, wenn sich der AZV seiner zur 
Abwasserbeseitigung bedient und zu seiner Unterhaltung bei-
trägt. 

 
6. Schmutzwasser im Sinne dieser Satzung ist Wasser, das durch 

häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften ver-
ändert ist; dazu gehört auch der in Hauskläranlagen anfallende 
Schlamm. Nicht als Abwasser im Sinne dieser Satzung gelten 
das durch landwirtschaftlichen Gebrauch verunreinigte Wasser, 
das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 

oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden, sowie 
Jauche und Gülle. 

 
 
 

§ 2 Anschluss- und Benutzungszwang und 
Anschluss- und Benutzungspflichtige 

 
1. Jeder Eigentümer eines Grundstücks, auf dem sich eine Grund-

stücksabwasseranlage befindet, ist verpflichtet, sein Grund-
stück an die Einrichtungen für die dezentrale Abwasserbeseiti-
gung anzuschließen (Anschlusszwang), das auf dem Grund-
stück anfallende Schmutzwasser in die Grundstücksabwasser-
anlagen einzuleiten und dem AZV bei Abholung zu überlassen 
(Benutzungszwang). 

 
2. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der 

Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbe-
sitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
3. Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben dem AZV min-

destens einen Monat vor Inbetriebnahme neuer Grundstücks-
abwasseranlagen die Anzahl, die Art und die Größe dieser An-
lagen auf dem Grundstück anzuzeigen. 

 
4. Die Pflichten des Grundstückseigentümers gelten entsprechend 

für die zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigten und 
für Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Gewerbebe-
triebes. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 
5. Der Anschlussverpflichtete kann vom Anschluss- und/oder Be-

nutzungszwang widerruflich oder auf eine bestimmte Zeit befreit 
werden, wenn ein dem öffentlichen Interesse überzuordnendes 
Interesse an einer privaten Beseitigung oder Verwertung des 
Abwassers besteht und den Anforderungen der öffentlichen Ge-
sundheitspflege genügt wird. 

 
 
 

§ 3 Grundstücksabwasseranlagen 
 
Die Grundstücksabwasseranlagen müssen nach den bauaufsichtli-
chen Bestimmungen und den anerkannten Regeln der Abwasser-
technik hergestellt und betrieben werden. Die Kosten für die Her-
stellung und den Betrieb der Anlage trägt der Grundstückseigentü-
mer. Bei der Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung von 
Grundstücksabwasseranlagen hat der Grundstückseigentümer auf 
seine Kosten binnen 2 Monaten die Teile, die nicht Bestandteil der 
neuen Anlage geworden sind, außer Betrieb zu setzen, von dem 
AZV entleeren zu lassen, zu reinigen und zu beseitigen bzw. ord-
nungsgemäß zu verfüllen. 
 
 
 
 

§ 4 Auskunfts- und Meldepflicht sowie 
Zugangsrecht 

 
1. Die Benutzungspflichtigen sowie sonstigen Nutzungsberechtig-

ten des Grundstücks haben alle für die Prüfung der Grund-
stücksabwasseranlagen und der Abscheider und die für die Be-
rechnung der Abgaben- und Erstattungsansprüche erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 

 
2. Den Beauftragten des AZV ist zum Abfahren des Schlamms und 

des Abwassers und zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten 
aus dieser Satzung ungehindert Zugang zu allen Grundstücken 
zu gewähren. Alle Teile der Grundstücksabwasseranlage müs-
sen den Beauftragten zugänglich sein. 

 
 

§ 5 Nutzungsverhältnis 
 

Die Abfuhr und Entsorgung von Schmutzwasser aus Grundstücks-
abwasseranlagen erfolgt auf der Grundlage privatrechtlicher Ver-
träge des AZV mit dem Benutzungspflichtigen. Hierfür gelten die 
entsprechenden Regelungen der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Schmutzwasser (AEB-S) des AZV. 
 
 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
 
1. Ordnungswidrig nach § 111 Abs.2 Landeswassergesetz han-

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
 a) entgegen § 2 Abs. 1 sein Schmutzwasser nicht dem AZV 

überlässt und die Grundstücksabwasseranlagen nicht durch 
den AZV bzw. seine Beauftragten entleeren lässt, 

 
 b) entgegen § 3 Abs. 1 die Grundstücksabwasseranlage nicht 

ordnungsgemäß herstellt oder betreibt oder nicht mehr be-
nötigte Anlagen nicht beseitigt, 

 
 c) den in § 4 geregelten Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

zuwiderhandelt und das Zugangsrecht verwehrt. 
 
2. Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 Gemeindeordnung handelt, 

wer dem Anschluss- und Benutzungszwang nach § 2 zuwider-
handelt. 

 
 

§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Abwasserzweckverband Sylt 
  
gez. Michael Nissen 
- Verbandsvorsteher - 



 
 
Energieversorgung Sylt GmbH 
 
Betriebsführer für den 
Abwasserzweckverband Sylt 
Friesische Straße 53 
25962 Sylt/Westerland 
 
KundenService Tel.: 04651 925-925  
Störungsdienst Tel.:  08000 925-999 (kostenlos) 
E-Mail: kundenservice@energieversorgung-sylt.de 
Internet: www.energieversorgung-sylt.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Satzung 
des 

Abwasserzweckverbands Sylt 
 

über die Beseitigung 
von Schmutzwasser aus 

Grundstücksabwasseranlagen 
(Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung) 

 
 
 

Gültig ab 01.01.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B e t r i e b s f ü h r e r  f ü r  d e n  
Abwasserzweckverband Sylt 
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